
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 17 TNSchG 2005 Rechtswidrige
Vorhaben

 TNSchG 2005 - Naturschutzgesetz 2005 - TNSchG 2005, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.10.2025

1. (1)Wird ein nach diesem Gesetz oder einer Verordnung aufgrund dieses Gesetzes bewilligungspflichtiges

Vorhaben, ausgenommen Werbeeinrichtungen, ohne naturschutzrechtliche Bewilligung oder entgegen einem in

diesen Vorschriften enthaltenen Verbot, ohne dass hiefür eine Ausnahmebewilligung vorliegt, ausgeführt, so hat

die Bezirksverwaltungsbehörde demjenigen, der dies veranlasst hat, oder, wenn dieser nur mit einem

unverhältnismäßigen Aufwand festgestellt werden kann, dem Grundeigentümer oder dem sonst über das

Grundstück Verfügungsberechtigten mit Bescheid

1. a)die weitere Ausführung des Vorhabens oder die Verwendung einer Anlage zu untersagen, wobei im Falle

der Untersagung der Verwendung einer Anlage auch geeignete Maßnahmen zur Durchsetzung dieses

Verbotes aufgetragen werden können, wie etwa eine entsprechende Beschilderung, die Anbringung von

Absperrungen und dergleichen, und

2. b)die zur Wiederherstellung des früheren Zustandes erforderlichen Maßnahmen auf seine Kosten

aufzutragen; ist die Wiederherstellung des früheren Zustandes nicht möglich oder kann der frühere Zustand

nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand festgestellt werden, so ist dieser zu

verpflichten, den geschaffenen Zustand auf seine Kosten so zu ändern, dass den Interessen des

Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 bestmöglich entsprochen wird.

2. (2)Bei Gefahr im Verzug können durch die Ausübung unmittelbarer behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt

1. a)die weitere Ausführung des Vorhabens nach Abs. 1 eingestellt oder die Verwendung einer Anlage

unterbunden und

2. b)die unerlässlichen Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden.

3. (3)Trifft eine Verpflichtung nach Abs. 1 nicht den Grundeigentümer, so hat dieser die zu ihrer Erfüllung

notwendigen Maßnahmen zu dulden.

4. (4)Die Abs. 1 bis 3 gelten auch dann, wenn ein Vorhaben erheblich abweichend von der naturschutzrechtlichen

Bewilligung ausgeführt wurde. In diesem Fall kann auch auf Antrag die Herstellung des der

naturschutzrechtlichen Bewilligung entsprechenden Zustandes aufgetragen werden.
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